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371 Abschreibungen, Wertberichtigungen, Riickstellungen und Riicklagen

Die rechtlichen Grundlagen fir die Bildung von Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rickstellungen und
Rucklagen finden sich zunachst einmal in den Rechnungslegungsvorschriften der Art. 957 ff. des
Obligationenrechts (OR), namentlich im Vorsichts- und Héchstwertprinzip. Steuerlich werden
Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rickstellungen und Rucklagen beriicksichtigt, soweit sie
geschaftsmassig begriindet sind. Aufbauend auf die gesetzlichen Grundlagen haben sich in der Praxis
Pauschalen entwickelt, welche usanzmassig, jedoch nicht in allen Kantonen einheitlich, steuerlich
anerkannt werden.

Die vier Begriffe Abschreibungen, Wertberichtigungen, Ruckstellungen und Rucklagen werden in der
Fachliteratur nicht immer einheitlich verwendet. Abschreibungen dienen dem Ausgleich endgtiltiger
Wertverminderungen auf Aktiven. Bloss voribergehenden Wertschwankungen kann mit einer
Wertberichtigung auf den betroffenen Aktiven Rechnung getragen werden. Rickstellungen dienen nicht
der Korrektur von Aktiven, sondern sie stellen handelsrechtlich erforderliche Passivposten dar. Sie tragen
wahrscheinlichen Verpflichtungen Rechnung, welche sich aus Ereignissen vor dem Bilanzstichtag
ergeben kénnen und in Hohe und Falligkeit zwar ungewiss, aber zumindest abschatzbar sind. Riicklagen
sind handelsrechtlich nicht erforderliche, zulasten der Erfolgsrechnung gebildete Passivposten fiir
zukunftige Geld-, Guter- und Leistungsabgange. Sie haben Eigenmittelcharakter, stellen also im
Gegensatz zu Rickstellungen keine echten Fremdkapitalposten dar. Das DBG und die Zuger
Steuergesetzgebung unterscheiden stark vereinfacht nur zwischen den im § 62 bis StG und Art. 62 DBG
geregelten Abschreibungen, welche definitiven Charakter haben und den im § 27 VStG und Art. 63 DBG
geregelten Ruckstellungen, welche nur provisorischen Charakter haben und zu denen implizit auch die
Wertberichtigungen und Ricklagen gezahlt werden. In der Buchhaltungs- und Veranlagungspraxis werden
die vier Begriffe oft vermischt, ohne dass dies zu grosseren Schwierigkeiten fuhrt. Fir die
Steuerveranlagung wird konsequent auf den Inhalt und die sachliche Begriindung, nicht auf die
Bezeichnung der Position abgestellt. Dabei legt die Zuger Steuerverwaltung grossen Wert auf eine flexible
und betriebswirtschaftlich sinnvolle Handhabung der Ermessensspielraume.

37141 Abschreibungen

Abschreibungen auf Aktiven sind zuldssig, soweit sie einem angemessenen Ausgleich der in der
Steuerperiode eingetretenen endgultigen Wertverminderung, nicht jedoch voraussichtlich nur
vorubergehender Wertschwankungen, entsprechen. Die Hohe der zulassigen Abschreibungen richtet sich
nach dem tatsachlichen aktuellen Wert des abzuschreibenden Vermdgenswertes sowie nach dessen
voraussichtlicher Gebrauchsdauer. Die Abschreibungen sind entweder in der Buchhaltung oder, falls eine
solche fehlt, in separaten Abschreibungstabellen auszuweisen.

Die Zuger Steuerverwaltung stiitzt sich in ihrer Veranlagungspraxis auf die Abschreibungs-Merkblatter der
EStV, insbesondere auf das Merkblatt «A 1995 — Geschaftliche Betriebe», ab. Es nennt die Normal-
Abschreibungssatze fiir verschiedene Kategorien von Vermdgenswerten (Immobilien, Fahrzeuge,
Maschinen, Gerate, EDV-Anlagen, immaterielle Werte usw.) in Prozenten des Buchwertes (degressive
Abschreibung). Bei Abschreibungen auf dem Anschaffungswert (lineare Abschreibung) sind die Satze um
die Halfte zu reduzieren. Bei den Normalsatzen handelt es sich um pauschalierte Durchschnittswerte, bei
deren Verwendung kein konkreter Nachweis fiir eine effektive Wertverminderung der abgeschriebenen
Vermogenswerte erbracht werden muss.

Der mit den Normalsatzen ermittelte Abschreibungsbetrag fur Vermogenswerte, die erst im Laufe des
Geschéftsjahres angeschafft werden, ist in der Regel pro rata temporis zu kirzen. Der Nachweis einer
héheren effektiven Wertverminderung auf Grund der konkreten Umstande steht selbstverstandlich offen.

Die Zuger Steuerverwaltung legt grossen Wert auf eine sachgerechte und zugleich flexible Beurteilung
von besonderen Umstanden. Dies erlaubt es, sachgerechte Abschreibungsmodelle auf Antrag hin auch
dann anzuerkennen, wenn sie von den Normalsatzen oder einer Sofortabschreibung abweichen.
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371141 Normalsétze in Prozenten des Buchwertes geméss Merkblatt A 1995
http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00382/index.html?lang=de’

37.1.1.2 Nachholen unterlassener Abschreibungen

Ein Nachholen unterlassener Abschreibungen ist nur zulassig, wenn in friheren Jahren wegen schlechten
Geschéaftsganges keine gentigenden Abschreibungen vorgenommen werden konnten. Wer
Abschreibungen nachholen méchte, muss sowohl die aktuell bestehende dauerhafte Wertverminderung
als auch die Unmaglichkeit der friiheren, periodengerechten Abschreibung infolge schlechten
Geschaftsganges nachweisen. Ein Nachholen von Abschreibungen ist im Rahmen der ordentlichen
Verlustverrechnungsperioden zulassig.

37113 Abschreibungen auf Beteiligungen

Eine Beteiligung von mindestens 10 % am Kapital im Sinne von §67 Abs. 1 StG kann nur abgeschrieben
werden, soweit diese Gesellschaft ihre Tatigkeit eingestellt hat oder eine dauerhafte wesentliche
Wertverminderung aus anderen Griinden nachgewiesen ist. Im Zweifel wird in der Praxis anstelle einer
Abschreibung lediglich eine Wertberichtigung fiir eine voriibergehende Wertschwankung anerkannt.

Der Unterscheidung zwischen Abschreibung und Wertberichtigung kommt allerdings nur eingeschrankt
praktische Bedeutung zu, da nicht nur Wertberichtigungen, sondern auch Abschreibungen auf den
Gestehungskosten von Beteiligungen von mindestens 10 % gemass § 62°'S Abs. 4 StG und Art. 62 Abs. 4
DBG steuerlich aufgerechnet werden kénnen, soweit sie bei einer neuerlichen Bewertung der Beteiligung
sachlich nicht mehr gerechtfertigt sind.

37114 Abschreibungen auf iiberbauten Grundstiicken

Werden Gebaude und Land in einer einzigen Bilanzposition aktiviert, kann die Abschreibung nur bis auf
den Wert des Landes steuerlich anerkannt werden. Bei getrennter Aktivierung kbnnen Abschreibungen
auf Wohn- und Geschaftshausern nicht akzeptiert werden, wenn die Entwertung der Gebaude durch eine
dauernde und verhaltnismassig bedeutende Wertsteigerung des Landes kompensiert wird.

371.1.5 Abschreibungen auf nicht iiberbauten Grundstiicken

Da Land allein keine Altersentwertung erfahrt, sind Abschreibungen auf nicht Gberbauten Grundstiicken
nicht zulassig. Hat jedoch erwiesenermassen eine dauernde Entwertung stattgefunden (z. B. infolge
Umzonung von Bauland in die Landwirtschaftszone), kann eine Abschreibung im Umfang der Entwertung
vorgenommen werden.

Bei einer bloss voriibergehenden Abnahme des Bodenwertes (z. B. infolge Wertschwankungen) unter den
Buchwert ist dagegen lediglich eine Wertberichtigung zulassig.

371.1.6 Abschreibungen auf Investitionen fiir Umweltschutz und Energiesparen

Investitionen in Anlagen und Ausbauten, die massgeblich dem Umweltschutz oder dem Energiesparen
dienen (z.B. Gewasser-, La&rmschutz- oder Abluftreinigungsanlagen, Warmeisolierungen, Solaranlagen
usw.), kbnnen im ersten und im zweiten Jahr bis zu insgesamt 50 % vom Buchwert und in den darauf
folgenden Jahren zu den fir die betreffenden Anlagen Ublichen Normalsatzen gemass Merkblatt «A 1995
— geschaftliche Betriebe» abgeschrieben werden.

3711.7 Abschreibungen auf zuvor aufgewerteten Aktiven

Abweichend vom Grundsatz der Bilanzierung zu Anschaffungs- oder Herstellkosten sieht Art. 670 OR vor,
dass Grundstlcke und Beteiligungen zwecks Beseitigung von Verlusten unter bestimmten
Voraussetzungen aufgewertet werden dirfen. Die aufgewerteten Grundstlicke und Beteiligungen kénnen
anschliessend im Rahmen der Normalsatze oder anderer sachgerechter Abschreibungsmodelle erneut
abgeschrieben werden, dies jedoch nur, soweit die mit der Aufwertung beseitigten Verluste und

Thttps://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/dokumentation/merkblaetter.html
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Verlustvortréage im Zeitpunkt der erneuten Abschreibung noch verrechenbar gewesen wéren (§ 62 s
Abs. 3 StG mit Verweis auf die siebenjahrige Verlustverrechnungsperiode gemass § 65 Abs. 1 StG). Mit
dieser auch in Art. 62 DBG verankerten Regelung wird verhindert, dass die zeitliche Begrenzung des
Verlustvortrags durch Aufwertung mit nachfolgender Abschreibung umgangen werden kann.

371.1.8 Abschreibungen auf Leasingobjekten

Abschreibungen sind grundsatzlich auch auf Leasingobjekten moglich, soweit diese bilanziert werden und
die allgemeinen Voraussetzungen fir Abschreibungen, namentlich die dauerhafte Wertminderung, erfiillt
sind. Entscheidend ist letztlich die konkrete Ausgestaltung des Leasingvertrages. Beim Leasing von
Immobilien sind zudem die Bestimmungen des Kreisschreibens SSK Nr. 29 vom 27.6.2007 betreffend
Leasinggeschafte mit gewerblichen oder industriellen Liegenschaften zu beachten. Das Kreisschreiben
ESTV Nr. 19 vom 6.2.2008 erklart dessen Bestimmungen auch fiir die direkte Bundessteuer flir
anwendbar.

371.1.9 Abschreibung auf immateriellen Werten (inkl. Goodwill)

Patent-, Firmen-, Verlags-, Konzessions-, Lizenz- und andere Nutzungsrechte sowie Goodwill kdnnen
gemass Merkblatt «A 1995 — Geschaftliche Betriebe» mit einem Normalsatz von 40 % des Buchwertes
abgeschrieben werden. Eine Abschreibung ist allerdings nur bei kauflich erworbenem (derivativem)
Goodwill, nicht jedoch bei selber erarbeitetem (originarem) Goodwill méglich. Hiervon ausgenommen sind
Abschreibung auf stillen Reserven aufgrund eines Statuswechsels gemass § 240a Abs. 2 StG.

371110 Sofortabschreibungen

Der Kanton Zug anerkennt das Bedurfnis der Praxis fur die Sofortabschreibung und Iasst diese sowohl fiir
die Kantons- und Gemeindesteuern wie auch die direkte Bundessteuer zu. Die Sofortabschreibung ist
zulassig auf beweglichen Gegenstanden des betrieblichen Anlagevermdgens wie Mobiliar und
Einrichtungen, Bluromaschinen und EDV/Computer, Apparate, Werkzeuge und Maschinen, Fahrzeuge,
etc. Keine Sofortabschreibung ist zuldssig auf Immobilien, Beteiligungen/Wertschriften,
ImmaterialgUterrechten einschliesslich dem Goodwill.

Eine Sofortabschreibung ist nur im Anschaffungsjahr einer Neuinvestition moglich. Die Sofortabschreibung
ist auf einem separaten Konto zu verbuchen und in der Steuererklarung separat auszuweisen. Die
Sofortabschreibung hat vollstandig auf den Bilanzwert von Fr. 1.— (pro memoria) zu erfolgen.

Steuerbuch
Druckdatum: 25. Juni 2026 5



	Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Rücklagen
	Abschreibungen
	Normalsätze in Prozenten des Buchwertes gemäss Merkblatt A 1995
	Nachholen unterlassener Abschreibungen
	Abschreibungen auf Beteiligungen
	Abschreibungen auf überbauten Grundstücken
	Abschreibungen auf nicht überbauten Grundstücken
	Abschreibungen auf Investitionen für Umweltschutz und Energiesparen
	Abschreibungen auf zuvor aufgewerteten Aktiven
	Abschreibungen auf Leasingobjekten
	Abschreibung auf immateriellen Werten (inkl. Goodwill)
	Sofortabschreibungen



